
72 

 

Teilrevision des Gesetzes über die
Staats- und Gemeindesteuern

KRB NR. RG 232/2009 vom 17. März 2010

Der Kantonsrat von Solothurn
gestützt auf Artikel  131 bis 134 der Verfassung des Kantons Solothurn
(KV) vom 8. Juni 19861)
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom
22. Dezember 2009 (RRB Nr. 2009/2471)

beschliesst:

I.
Das Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern vom 1. Dezember 19852)
wird wie folgt geändert:

§ 8. Als Absatz 5 wird angefügt:
5 Die aufgrund von Artikel 2 Absatz 2 des Gaststaatgesetzes (GSG) vom
22. Juni 20073) gewährten steuerlichen Vorrechte bleiben vorbehalten.

§ 24 Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 lauten neu und Absatz 4bis wird
eingefügt:
b) Überführung von Grundstücken des Anlagevermögens aus dem Ge-

schäftsvermögen in das Privatvermögen, wenn die steuerpflichtige Per-
son dies beantragt. In diesem Fall gelten die Anlagekosten als neuer
massgebender Einkommenssteuerwert, und die Besteuerung der übri-
gen stillen Reserven als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit wird bis zur Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben.

4 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuer-
pflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen.
4bis Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben
fortgeführt, so wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der
den Betrieb übernehmenden Erben bis zur späteren Realisierung aufge-
schoben, soweit diese Erben die bisherigen für die Einkommenssteuer
massgebenden Werte übernehmen.

________________

1) BGS 111.1.
2) GS 90, 185 (BGS 614.11).
3) SR 192.12.
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Als § 24bis wird eingefügt:

§ 24bis. bbis) Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens
1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte
Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus
der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zu-
rechenbaren Aufwandes im Umfang von 50 % steuerbar, wenn diese Be-
teiligungsrechte mindestens 10 % des Grund- oder Stammkapitals einer
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.
2 Die Teilbesteuerung wird auf Veräusserungsgewinnen nur gewährt,
wenn die veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigen-
tum der steuerpflichtigen Person oder des Personenunternehmens waren.

§ 25 Absatz 1 Einleitungssatz lautet neu:
1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelunternehmung,
Personengesellschaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im
Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die
Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Einkom-
menssteuer massgeblichen Werte übernommen werden:

§ 26 Absatz 1 Buchstabe b lautet neu:
b) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte

Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gra-
tisnennwerterhöhungen und dergleichen). Sie sind im Umfang von
60 % steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 % des
Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft darstellen. Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im
Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer
vom 13. Oktober 19651) an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft
erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahr als realisiert, in wel-
chem die Verrechnungssteuerforderung entsteht.

§ 26. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den
Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet
worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder
Stammkapital.

§ 36 Absatz 1 lautet neu:
1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens er-
setzt, so können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anla-
gegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind
und sich in der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die Besteuerung
beim Ersatz von Liegenschaften durch Gegenstände des beweglichen Ver-
mögens.

________________

1) SR 642.21.
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§ 39 Absatz 2 wird aufgehoben.

§ 39 Absatz 3 lautet neu:
3 Bei Liegenschaften können die Unterhaltskosten, eingeschlossen die
Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versi-
cherungsprämien und die Kosten der Verwaltung abgezogen werden,
ferner die Kosten für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen an
bestehenden Bauten gemäss Regelung durch das Eidgenössische Finanz-
departement. Überdies sind abziehbar die Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten, die der Steuerpflichtige aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im
Einvernehmen mit den Behörden oder auf deren Anordnung hin vorge-
nommen hat.

§ 41 Absatz 1 Buchstabe a, d und l lauten neu und Buchstabe n wird ange-
fügt:
a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den §§ 26 bis 27 steuer-

baren Vermögenserträge und weiterer 50'000 Franken; davon ausge-
nommen sind die Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesell-
schaft einer an ihrem Kapital massgeblich beteiligten oder ihr sonst
nahestehenden natürlichen Person zu Bedingungen gewährt, die er-
heblich von den im Geschäftsverkehr unter Dritten üblichen Bedingun-
gen abweichen;

d) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung von Kindern, die
das 14. Altersjahr noch nicht vollendet haben und die mit der steuer-
pflichtigen Person, die für ihren Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt
leben, soweit diese Kosten in direktem Zusammenhang mit der Er-
werbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflich-
tigen Person stehen, höchstens jedoch 6'000 Franken je Kind;

l) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten,
wenn sie im Jahr insgesamt 100 Franken erreichen, höchstens jedoch
20 % der um die Aufwendungen (§§ 33-41) verminderten Einkünfte,
- an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf

ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht
befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buchstabe i), sowie

- an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten (§ 90 Absatz 1
Buchstaben a-c);

n) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von
20'000 Franken an politische Parteien, die im Parteiregister nach Arti-
kel 76a des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom
17. Dezember 19761) eingetragen oder in einem kantonalen Parlament
vertreten sind oder in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kan-
tonalen Parlaments mindestens 3 % der Stimmen erreicht haben.

________________

1) SR 161.1.
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§ 43 Absatz 1 Buchstabe a lautet neu:
1 Vom Reineinkommen werden abgezogen Franken
a) für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung

stehende Kind, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige
sorgen muss; 6'000
Der Abzug kann nicht beansprucht werden für Kinder,
für die der Steuerpflichtige Unterhaltsbeiträge nach
§ 41 Absatz 1 Buchstabe f leistet. Bei getrennt besteuer-
ten Eltern steht der Abzug dem Elternteil zu, der die el-
terliche Sorge innehat. Üben sie die elterliche Sorge ge-
meinsam aus und werden keine Unterhaltsbeiträge nach
§ 41 Absatz 1 Buchstabe f für das Kind geltend gemacht,
wird der Abzug hälftig auf die beiden Eltern aufgeteilt.
Ist das Kind mündig, hat derjenige Elternteil Anspruch
auf den Abzug, der für den Unterhalt des Kindes über-
wiegend aufkommt.

§ 44 Absatz 3 wird aufgehoben.

§ 47 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 5 werden aufgehoben.

Als § 47ter wird eingefügt:

§ 47ter. d) Liquidationsgewinne
1 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Al-
tersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität
definitiv aufgegeben, wird die Summe der in den letzten zwei Geschäfts-
jahren realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkommen
besteuert. Einkaufsbeiträge gemäss § 41 Absatz 1 Buchstabe h sind ab-
ziehbar.
2 Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, wird die Steuer auf dem
Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der Steuerpflichtige die
Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 41 Absatz 1 Buchstabe h nachweist,
gemäss § 47 erhoben.
3 Der Restbetrag der realisierten stillen Reserven wird für die Bestimmung
des Steuersatzes durch vier geteilt. Es gelten die Steuersätze gemäss § 44.
Der Steuersatz beträgt jedoch mindestens 4 %. § 47 Absätze 3 und 4 sind
anwendbar.
4 Absatz 3 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben
und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen
nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Ka-
lenderjahre nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers.

§ 48 Absatz 1 Buchstabe a lautet neu:
1 Der Steuer unterliegen
a) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des Privatvermö-

gens, soweit sie nicht nach § 24 Absatz 3 Buchstabe b besteuert wer-
den;
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§ 50 Absatz 1 Buchstabe f lautet neu:
f) Veräusserung von Grundstücken des betriebsnotwendigen Anlagever-

mögens durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe d und e genannten juri-
stischen Personen, soweit sie den Erlös innert angemessener Frist für
den Ersatz betriebsnotwendiger Grundstücke in der Schweiz verwen-
den;

§ 66 Absatz 1 lautet neu:
1 Fahrnis, die zum Geschäftsvermögen gehört, wie Viehhabe, Waren, Ma-
schinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Instrumente, Mobiliar und Wertpapiere,
wird zu dem für die Einkommenssteuer massgebenden Wert bewertet.

Die Sachüberschrift von § 67 lautet neu:

§ 67. 4. Wertpapiere, Forderungs- und Beteiligungsrechte im
Privatvermögen

§ 90 Absatz 1 Buchstabe d und k lauten neu:
d) die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunterneh-

men, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer
Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung auf-
recht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Ge-
winne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von
der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und
Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten
Tätigkeit haben;

k) die ausländischen Staaten für ihre solothurnischen, ausschliesslich dem
unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht
befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des
Gaststaatgesetzes (GSG) vom 22. Juni 20071) für die Liegenschaften, die
Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren
Dienststellen benützt werden;

§ 91 Absatz 5 lautet neu:
5 Leistungen, die gemischtwirtschaftliche, im öffentlichen Interesse tätige
Unternehmen überwiegend an nahe stehende Personen erbringen, sind
zum jeweiligen Marktpreis, zu den jeweiligen Gestehungskosten zuzüglich
eines angemessenen Aufschlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis
abzüglich einer angemessenen Gewinnmarge zu bewerten; das Ergebnis
eines jeden Unternehmens ist entsprechend zu berichtigen.

________________

1) SR 192.12.
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§ 92 Absatz 2 lautet neu:
2 Für Ersatzbeschaffungen gilt § 36. Beim Ersatz von Beteiligungen können
die stillen Reserven auf eine neue Beteiligung übertragen werden, sofern
die veräusserte Beteiligung mindestens 10 % des Grund- oder Stammkapi-
tals oder mindestens 10 % des Gewinns und der Reserven der anderen
Gesellschaft ausmacht und diese Beteiligung während mindestens eines
Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war.

§ 92bis lautet neu:

§ 92bis. 2bis. Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Beteiligungen
Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von
Beteiligungen, welche die Voraussetzungen von § 98 Absatz 5 Buchstabe b
erfüllen, werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht
mehr begründet sind.

§ 98 Absatz 1 lautet neu:
1 Ist eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 10 % am
Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer
anderen Gesellschaft beteiligt oder haben ihre Beteiligungsrechte einen
Verkehrswert von mindestens einer Million Franken, so ermässigt sich die
Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrages aus den Beteiligungsrech-
ten zum gesamten Reingewinn.

§ 98 Absatz 5 Buchstabe b lautet neu:
b) sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10 % des Grund- oder

Stammkapitals einer anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch
auf mindestens 10 % des Gewinns und der Reserven einer anderen Ge-
sellschaft begründete und während mindestens eines Jahres im Besitz
der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war. Fällt die Beteili-
gungsquote infolge Teilveräusserung unter 10 %, so kann die Ermässi-
gung für jeden folgenden Veräusserungsgewinn nur gewährt werden,
wenn die Beteiligungsrechte am Ende der Steuerperiode vor dem Ver-
kauf einen Verkehrswert von mindestens einer Million Franken hatten.

§ 104 Absätze 1 und 3 lauten neu:
1 Das steuerbare Eigenkapital der Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in
der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen im
Sinne von § 26 Absatz 3, den offenen und den aus versteuertem Gewinn
gebildeten stillen Reserven.
3 Das steuerbare Eigenkapital der Holding-, Domizil- und Verwaltungsge-
sellschaften besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den
in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen
im Sinne von § 26 Absatz 3, den offenen Reserven und jenem Teil der
stillen Reserven, der im Falle der Gewinnbesteuerung aus versteuertem
Gewinn gebildet worden wäre.
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§ 107 Absatz 1 lautet neu und als Absatz 3 wird angefügt:
1 Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften be-
trägt 0,8 Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens jedoch
200 Franken bei persönlicher Zugehörigkeit und 100 Franken bei nur wirt-
schaftlicher Zugehörigkeit.
3 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

§ 108. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

§ 141. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften haben zudem das Eigenka-
pital gemäss § 104 am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht aus-
zuweisen.

§ 145 Absatz 1 der Einleitungssatz lautet neu und als Buchstabe e wird
angefügt:
1 Dem Steueramt haben für jede Steuerperiode eine Bescheinigung einzu-
reichen
e) Arbeitgeber über ihre Leistungen an die Arbeitnehmer in Form eines

Exemplars des Lohnausweises oder in anderer vom Steueramt geneh-
migter Form.

§ 149 Absatz 4 lautet neu:
4 Eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen kann der Steuerpflich-
tige nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit anfechten. Die Einsprache ist
zu begründen und allfällige Beweismittel sind zu nennen. Genügt sie die-
sen Anforderungen nicht, wird darauf nicht eingetreten.

§ 149 Absatz 5 wird aufgehoben.

§ 165 Absatz 1 Buchstabe e lautet neu:
e) wenn bei interkantonalen oder internationalen Doppelbesteuerungs-

konflikten der Kanton nach den anwendbaren Regeln zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung sein Besteuerungsrecht einschränken muss;

§ 165 Absatz 2 lautet neu:
2 Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller das, was er als
Revisionsgrund vorbringt, bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im or-
dentlichen Verfahren hätte geltend machen können, im Falle von Ab-
satz 1 Buchstabe e ausserdem, wenn die Doppelbesteuerung Folge einer
Gewinnverschiebung ist, die der Antragsteller absichtlich oder fahrlässig
selbst veranlasst hat.
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§ 166. Als Absatz 2 wird angefügt:
2 Im Falle von § 165 Absatz 1 Buchstabe e beginnt die Frist von 90 Tagen
mit der Eröffnung der Verfügung oder des Entscheides des andern Kan-
tons zu laufen, im internationalen Verhältnis nach Mitteilung der Verstän-
digungsvereinbarung.

§ 170. Die Sachüberschrift lautet neu:

§ 170. I. Ordentliche Nachsteuer

§ 172. Als Absatz 2bis wird eingefügt:
2bis Wenn bei Einleitung eines Nachsteuerverfahrens ein Strafverfahren
wegen Steuerhinterziehung weder eingeleitet wird, noch hängig ist, noch
von vornherein ausgeschlossen werden kann, wird der Steuerpflichtige auf
die Möglichkeit der späteren Einleitung eines solchen Strafverfahrens
aufmerksam gemacht.

Als § 172bis wird eingefügt:

§ 172bis. IV. Vereinfachte Nachbesteuerung von Erben
1 Alle Erben haben unabhängig voneinander Anspruch auf eine vereinfach-
te Nachbesteuerung der vom Erblasser hinterzogenen Bestandteile von
Vermögen und Einkommen, wenn
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b) sie die zuständigen Behörden bei der Feststellung der hinterzogenen

Vermögens- und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen und
c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer be-

mühen.
2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen
Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche Veranlagung
berechnet und samt Verzugszins nachgefordert.
3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die Erbschaft
amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird.
4 Auch der Willensvollstrecker oder der Erbschaftsverwalter kann um eine
vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen.

§ 181. Als Absatz 4 wird angefügt:
4 Ist die Zahlung der Steuer auf Liquidationsgewinnen aus der Überfüh-
rung von Geschäftsvermögen in das Privatvermögen mit einer erheblichen
Härte verbunden, wird die Steuer auf Antrag zinslos gestundet. Die Steuer
wird zur Zahlung fällig, wenn die überführten Vermögensgegenstände
veräussert werden. Im Übrigen gelten die vorstehenden Bestimmungen.
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§ 182. Als Absatz 3 wird eingefügt:
3 Die geschuldeten Steuern können, wenn die Einwohnergemeinde dem
Antrag zustimmt, im Veranlagungsverfahren vollständig erlassen werden
bei Personen,
- die dauernd in einem Heim wohnen und Ergänzungsleistungen zur

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung beziehen und deren
Vermögen einen vom Regierungsrat zu bestimmenden Wert nicht über-
steigt,

- die nachgewiesenermassen dauernd durch die öffentliche Sozialhilfe
finanziell unterstützt werden.

Die Veranlagungsbehörde entscheidet endgültig. Vorbehalten bleiben die
Absätze 1 und 2.

§ 189. Als Absatz 3 wird eingefügt und Absatz 4 lautet neu:
3 Zeigt der Steuerpflichtige erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, so
wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b) er die Steuerbehörden bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos

unterstützt und
c) er sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer be-

müht.
4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetz-
ungen nach Absatz 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermä-
ssigt.

§ 191. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an und sind die Vor-
aussetzungen nach § 189 Absatz 3 Buchstaben a und b erfüllt, so wird von
einer Strafverfolgung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt.

§ 192 Absatz 1 lautet neu und als Absatz 4 wird angefügt:
1 Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfahren ver-
pflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in der Absicht, sie der In-
ventarsaufnahme zu entziehen, wer dazu anstiftet, Hilfe leistet oder eine
solche Tat begünstigt, wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit der Steu-
erpflichtigen mit Busse bestraft.
4 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an, so wird von einer
Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nach-
lasswerten im Inventarverfahren und wegen allfälliger anderer in diesem
Zusammenhang begangener Straftaten abgesehen (straflose Selbstanzei-
ge), wenn
a) die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist und
b) die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars vorbe-

haltlos unterstützt.

§ 193. Die Sachüberschrift lautet neu:

§ 193. 3. Juristische Personen
a) Allgemeines
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Als § 193bis wird eingefügt:

§ 193bis. b) Selbstanzeige
1 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in ihrem Ge-
schäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer
Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b) sie die Steuerbehörden bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehalt-

los unterstützt und
c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer be-

müht.
2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden:
a) nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes inner-

halb der Schweiz,
b) nach einer Umwandlung nach den Artikeln 53–68 des Fusionsgesetzes

(FusG) vom 3. Oktober 20031) (FusG) durch die neue juristische Person
für die vor der Umwandlung begangenen Steuerhinterziehungen,

c) nach einer Absorption (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a FusG) oder Ab-
spaltung (Artikel 29 Buchstabe b FusG) durch die weiterbestehende ju-
ristische Person für die vor der Absorption oder Abspaltung begang-
enen Steuerhinterziehungen.

3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertretern der
juristischen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfolgung gegen
diese Organe oder Vertreter wird abgesehen und ihre Solidarhaftung
entfällt.
4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener Ver-
treter der juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung erstmals an
und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt, so wird
von einer Strafverfolgung der juristischen Person, sämtlicher aktueller und
ausgeschiedener Mitglieder der Organe und sämtlicher aktueller und
ausgeschiedener Vertreter abgesehen. Ihre Solidarhaftung entfällt.
5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt.
6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der
Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden.

§ 196 Absätze 1 und 2 lauten neu:
1 Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung wird
dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt. Es wird ihm Gelegenheit gegeben,
sich zu der gegen ihn erhobenen Anschuldigung zu äussern. Er wird auf
sein Recht hingewiesen, die Aussage und seine Mitwirkung zu verweigern.
2 Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren dürfen in einem Strafver-
fahren wegen Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden, wenn sie
weder unter Androhung einer Veranlagung nach pflichtgemässem Ermes-
sen (§ 147 Absatz 2) mit Umkehr der Beweislast im Sinne von § 149 Ab-
satz 4 noch unter Androhung einer Busse wegen Verletzung von Verfah-
renspflichten beschafft wurden.

________________

1) SR 221.301.
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§ 200. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Liegt eine Selbstanzeige nach § 189 Absatz 3 oder § 193bis Absatz 1 vor, so
wird von einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten abgese-
hen, die zum Zweck dieser Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese
Bestimmung ist auch in den Fällen nach den § 191 Absatz 3 und § 193bis

Absätze 3 und 4 anwendbar.

§ 201. Als Absatz 3 wird angefügt:
3 Liegt eine Selbstanzeige nach § 189 Absatz 3 oder § 193bis Absatz 1 vor, so
wird von einer Strafverfolgung wegen Veruntreuung von Quellensteuern
und anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck der Veruntreuung von
Quellensteuern begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den
Fällen nach den § 191 Absatz 3 und § 193bis Absätze 3 und 4 anwendbar.

§ 217. Als Absatz 2 wird angefügt:
2 Die Nachlasstaxe wird ferner erhoben auf Kapitalleistungen aus Versiche-
rungen, die zufolge Todes fällig werden und nicht als Einkommen steuer-
bar sind.

§ 220 Absatz 1 lautet neu und als Absatz 4 wird angefügt:
1 Die Aktiven werden, unter Vorbehalt der Absätze 2 bis 4, zum Verkehrs-
wert bewertet.
4 Fällige Kapitalleistungen aus Versicherungen werden mit der ausbezahl-
ten Summe, nicht fällige mit dem Rückkaufswert bewertet.

§ 223. Als Absatz 2 wird angefügt:
2 Steuerbar sind auch Ansprüche aus Versicherungen, die zufolge Todes
übergehen, soweit sie nicht als Einkommen steuerbar sind.

§ 225 Absatz 1 Buchstabe b lautet neu:
b) die Nachkommen, die Adoptivkinder und ihre Nachkommen sowie die

Eltern und Adoptiveltern;

§ 230 Klasse 1 lautet neu:
Klasse 1 Stiefeltern und Stiefkinder, Pflegeeltern und Pflegekin-

der, sofern das Pflegeverhältnis während mindestens
zwei Jahren bestanden hat, sowie die Nachkommen von
Stief- und Pflegekindern;

§ 236 Absatz 1 Buchstabe b lautet neu:
b) die Nachkommen, die Adoptivkinder und ihre Nachkommen sowie die

Eltern und Adoptiveltern;
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§ 250 Absatz 1 lautet neu:
1 Ist eine natürliche oder juristische Person in mehreren solothurnischen
Einwohnergemeinden steuerpflichtig, so wird eine Steuerausscheidung
vorgenommen, sofern
a) bei natürlichen Personen das im Kanton steuerbare Einkommen min-

destens 40'000 Franken oder das im Kanton steuerbare Vermögen min-
destens 500'000 Franken beträgt,

b) bei juristischen Personen der im Kanton steuerbare Gewinn mindestens
40'000 Franken oder das im Kanton steuerbare Kapital mindestens
500'000 Franken beträgt,

c) bei juristischen Personen, die gemäss §§ 99 oder 100 dieses Gesetzes
besteuert werden, das im Kanton steuerbare Kapital mindestens zwei
Millionen Franken beträgt.

§ 258 Absatz 2 lautet neu:
2 Bussen wegen vollendeter und versuchter Hinterziehung von Gemeinde-
steuern betragen bei der Bürgergemeinde und der Kirchgemeinde 20 %,
bei der Einwohnergemeinde 100 % der Bussen des Staates.

Als § 286 wird angefügt:

§ 286. Vereinfachte Nachbesteuerung von Erben
§ 172bis ist auf Erbgänge, die vor dem 1. Januar 2010 eröffnet wurden,
nicht anwendbar.

II.
Diese Teilrevision tritt, mit Ausnahme von § 145 Absatz 1 Buchstabe e, am
1. Januar 2011 in Kraft. Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten von
§ 145 Absatz 1 Buchstabe e.

Im Namen des Kantonsrates
Hans Abt Fritz Brechbühl
Präsident Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
Die Referendumsfrist ist am 2. Juli 2010 unbenutzt abgelaufen.
Publiziert im Amtsblatt vom 9. Juli 2010.
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